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Nr. 3 Dingolfing, 15. Februar 2024 

 
 
 
Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik 
Deutschland 
 
 
 
Wasserrecht; 
Festsetzung des Überschwemmungsgebiets am Asenbach von Fluss-km 0,000 bis 5 
+ 331 (Gewässer III. Ordnung) auf dem Gebiet der Stadt Dingolfing im Landkreis Din-
golfing Landau 
 
 
 
Wasserrecht; 
Festsetzung des Überschwemmungsgebiets an der Kollbach im Bereich der Marktge-
meinden Eichendorf, Reisbach und Simbach von Fluss-km 0,000 bis 35,100 (Gewäs-
ser II. Ordnung) sowie von Fluss-km 35,100 bis ca. 41,030 (Gewässer III. Ordnung) 
sowie an einem Teil des Eibachs (Einmündung Kollbach bis oberhalb der Mündung 
des Vorracher Grabens bei Siegsdorf) im Landkreis Dingolfing Landau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

- 10 - 

 

 

Nr. 3 Dingolfing, 15. Februar 2024 

 
 
 
Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland 
 
Am 9. Juni 2024 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesre-
publik Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahltag 
 

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union besitzen, 
2. das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen Mitglied-

staaten der Europäischen Union1 eine Wohnung innehaben oder sich mindestens seit dieser 
Zeit sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender Aufent-
halt in den genannten Gebieten angerechnet), 

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäischen Parlament 
ausgeschlossen sind, 

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige 
Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll 
bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden. 

Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 2024 (21. Tag vor der Wahl) bei der zuständigen Gemeinde 
eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung). 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrags bei den Wahlen zum Europäischen Parlament am 
13. Juni 1999, am 13. Juni 2004, am 7. Juni 2009, am 25. Mai 2014 oder am 26. Mai 2019 in ein Wäh-
lerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht 
erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Voraus-
setzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum 19. Mai 2024 gegenüber der zuständigen Ge-
meinde auf einem Formblatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag 
gilt für alle künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis stellen. 
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutsch-
land eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen erneuten Antrag auf Ein-
tragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis erforderlich. 
 
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei den Gemeindebehörden in 
der Bundesrepublik Deutschland angefordert werden. 
 
Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u.a. Voraussetzung, dass Sie am Wahltag 
 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dem 

Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 
 
Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen ist eine Versi-
cherung an Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o.g. Voraussetzungen für die aktive oder 
passive Wahlteilnahme. 
 
Dingolfing, 14.02.2024  
gez.  
Lauerer 
Kreiswahlleiterin 

                                                 
1 Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland nach dem 
Zeitpunkt, ab dem nach Artikel 50 Abs. 3 EUV die Verträge dort keine Anwendung mehr finden. 
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Wasserrecht; 42-645/3/2; 
Festsetzung des Überschwemmungsgebiets am Asenbach von Fluss-km 0,000 bis 5 + 331 (Ge-
wässer III. Ordnung) auf dem Gebiet der Stadt Dingolfing im Landkreis Dingolfing Landau 
 
Nach § 76 Abs. 2, 3 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind die Länder verpflichtet, innerhalb der 
Hochwasserrisikogebiete die Überschwemmungsgebiete für ein HQ100 und die zur Hochwasserentlas-
tung und Rückhaltung beanspruchten Gebiete durch Rechtsverordnung festzusetzen. Nach Art. 46 Abs. 
1 Satz 1 BayWG sind hierfür die wasserwirtschaftlichen 
Fachbehörden und die Kreisverwaltungsbehörden zuständig. 
 
Nach Art. 46 Abs. 2 Satz 1 BayWG ist als Bemessungshochwasser für das Überschwemmungsgebiet 
ein HQ100 zu wählen. Das HQ100 ist ein Hochwasserereignis, das an einem Standort mit der Wahr-
scheinlichkeit 1/100 in einem Jahr erreicht oder überschritten wird bzw. das im statistischen Durchschnitt 
in 100 Jahren einmal erreicht oder überschritten wird. Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann 
dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten. 
 
Die vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes des Asenbachs erfolgte mit Bekanntma-
chung des Landratsamts Dingolfing-Landau vom 28.04.2022 (Amtsblatt Nr. 8/2022). Gemäß Art. 47 
Abs. 4 Satz 2 BayWG hat die Festsetzung des Überschwem-mungsgebiets innerhalb von fünf Jahren, 
somit bis zum 27.04.2027 zu erfolgen. 
 
Nach Art. 46 Abs. 3 BayWG sind im Anwendungsbereich des § 76 Abs. 2 WHG Überschwemmungsge-
biete zwingend festzusetzen. Die Festsetzung erfolgt durch Rechtsverordnung. Diese ist gemäß Art. 73 
BayWG i. V. m. Art. 73 Abs. 2 bis 8 BayVwVfG im förmlichen Verfahren zu erlassen. 
 
Dies wird hiermit öffentlich bekanntgemacht mit dem Hinweis, dass 
 

1. die Unterlagen von Montag, 26.02.2024, bis Montag, 25.03.2024, bei der Stadt Dingolfing und 
beim Landratsamt Dingolfing-Landau während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht-
nahme ausliegen; 

 
2. während der Auslegung und innerhalb von zwei Wochen nach Ende der Auslegungsfrist 

(08.04.2024) etwaige Einwendungen oder Stellungnahmen zu den Planunterlagen bei der un-
terfertigten Behörde oder im Landratsamt Dingolfing-Landau, 2. Stock, Zimmer 227, schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden können; 

 
3. mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen sind, die nicht auf beson-

deren privatrechtlichen Titeln beruhen; 
 

4. nach Ablauf der Einwendungsfirst die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und die Stellung-
nahmen der Behörden mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, in einem Erörterungstermin erörtert werden; 

 
5. bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem möglichen Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt 

werden kann; 
 

6. a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, im Falle eines Erörterungstermins von dem 
Termin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden können, 

 
b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden kann,  
 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen sind. 
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Dingolfing, den 12.02.2024 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
 
gez. 
 
Dollinger  
Regierungsrätin 
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Wasserrecht; 42-645/3/2; 
Festsetzung des Überschwemmungsgebiets an der Kollbach im Bereich der Marktgemeinden 
Eichendorf, Reisbach und Simbach von Fluss-km 0,000 bis 35,100 (Gewässer II. Ordnung) sowie 
von Fluss-km 35,100 bis ca. 41,030 (Gewässer III. Ordnung) sowie an einem Teil des Eibachs 
(Einmündung Kollbach bis oberhalb der Mündung des Vorracher Grabens bei Siegsdorf) im 
Landkreis Dingolfing Landau 
 
Nach § 76 Abs. 2, 3 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind die Länder verpflichtet, innerhalb der 
Hochwasserrisikogebiete die Überschwemmungsgebiete für ein HQ100 und die zur Hochwasserentlas-
tung und Rückhaltung beanspruchten Gebiete durch Rechtsverordnung festzusetzen. Nach Art. 46 Abs. 
1 Satz 1 BayWG sind hierfür die wasserwirtschaftlichen 
Fachbehörden und die Kreisverwaltungsbehörden zuständig. 
 
Da das hier betrachtete Überschwemmungsgebiet ausschließlich im Bereich des Landkreises Dingol-
fing-Landau liegt, ist für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets das WWA Landshut und für die 
Festsetzung das Landratsamt Dingolfing-Landau (Kreisverwaltungsbehörde) sachlich und örtlich zu-
ständig. Für den übrigen Teil der Kollbach ist das WWA Deggendorf zuständig. Hier erfolgten in den 
Jahren 2013 und 2015 bereits die Festsetzungen des Überschwemmungsgebiets der Kollbach. 
 
Nach Art. 46 Abs. 2 Satz 1 BayWG ist als Bemessungshochwasser für das Überschwemmungsgebiet 
ein HQ100 zu wählen. Das HQ100 ist ein Hochwasserereignis, das an einem Standort mit der Wahr-
scheinlichkeit 1/100 in einem Jahr erreicht oder überschritten wird bzw. das im statistischen Durchschnitt 
in 100 Jahren einmal erreicht oder überschritten wird. Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann 
dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten. 
 
Für die Kollbach wurde im Bereich des gegenständlichen Gewässerabschnitts bereits ein amtliches 
Überschwemmungsgebiet für zwei Abflussereignisse ermittelt (HQ5 und HQ100). Die vorläufige Siche-
rung erfolgte mit Bekanntmachung des Landratsamtes Dingolfing-Landau vom 20.04.2023 (Amtsblatt 
Nr. 8/2023). Gemäß Art. 47 Abs. 4 Satz 2 BayWG hat die Festsetzung des Überschwemmungsgebiets 
innerhalb von fünf Jahren, somit bis zum 19.04.2028 zu erfolgen. 
 
Nach Art. 46 Abs. 3 BayWG sind im Anwendungsbereich des § 76 Abs. 2 WHG Überschwemmungsge-
biete zwingend festzusetzen. Die Festsetzung erfolgt durch Rechtsverordnung. Diese ist gemäß Art. 73 
BayWG i. V. m. Art. 73 Abs. 2 bis 8 BayVwVfG im förmlichen Verfahren zu erlassen 
 
Dies wird hiermit öffentlich bekanntgemacht mit dem Hinweis, dass 
 

7. die Unterlagen von Montag, 26.02.2024, bis Montag, 25.03.2024, bei den Marktgemeinden 
Eichendorf, Reisbach und Simbach und beim Landratsamt Dingolfing-Landau während der all-
gemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme ausliegen; 

 
8. während der Auslegung und innerhalb von zwei Wochen nach Ende der Auslegungsfrist 

(08.04.2024) etwaige Einwendungen oder Stellungnahmen zu den Planunterlagen bei der un-
terfertigten Behörde oder im Landratsamt Dingolfing-Landau, 2. Stock, Zimmer 227, schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden können; 

 
9. mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen sind, die nicht auf beson-

deren privatrechtlichen Titeln beruhen; 
 

10. nach Ablauf der Einwendungsfirst die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und die Stellung-
nahmen der Behörden mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, in einem Erörterungstermin erörtert werden; 

 
11. bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem möglichen Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt 

werden kann; 
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12. a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, im Falle eines Erörterungstermins von dem 
Termin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden können, 

 
b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden kann,  
 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen sind. 
 
 
 
Dingolfing, den 12.02.2024 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
 
gez. 
 
Dollinger  
Regierungsrätin 
 
 
 

--------------- 
 
 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Werner Bumeder 
Landrat 

 
 
 


